
ANTRAG 

der Abgeordneten Dr. Nowotny, Dr. StummvoJ! 

und Genossen 

Nt 

Präs. 

XIX.GP..-NR 
Z-ß ,-111 

1 1. Nov. 1994 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Versicherungsaufsichtsgesetz geändert wird 

(2. VAG-Novelle 1994) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Versicherungsaufsichtsgesetz geändert wird 

(2. VAG-Novelle 1994) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz, BGBl.Nr. 569/1978, zuletit 

geändert durch das Bundesgesetz BGBI.Nr. 652/1994, wird wie folgt 

geändert: 

1. An den § 1a wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Soweit dieses Bundesgesetz besondere Vorschriften für 

Zweigniederlassungen von Versicherungsunternehmen mit sitz in der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft und für Zweigniederlassungen 

inländischer Versicherungsunternehmen in der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft enthält, gelten sie für den Betrieb aller 

Versicherungszweige mit Ausnahme der Lebensversicherung (Z 19 

bis 23 der Anlage A zu diesem Bundesgesetz) nach Maßgabe des 

Abkommens 91/370/EWG zwischen der Europäischen Wirtschaft.gemein

schaft und der Schweizerisc
'

hen Eidgenossenschaft betreffend die 

Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung (ABI.Nr. 

L 205 vom 27. Juli 1991, s. 2)." 

2. § 4a lautet: 

"5 4&. (1) Solange und insoweit ein Bes6hluß gemäß Art. i9b 
Abs. 4 zweiter oder dritter Unterabsatz der Richtlinie 73/2j9/EWG 
in der Fassung des Art. 4 der Richtlinie 90/618/EWG (ABI.Nr. 
L 330 vom 29 .. November 1990, S. 44) oder Art. 32b Abs. 4 zweiter 

oder dritter Unterabsatz der Richtlinie 79/267/EWG in der Fassung 

des Art. 9 �er Richtlinie 90/61�/EWG (ABI.Nr. L 330 vom 

29. November 1990, S. 50) aufrecht ist, hat die Versicherungsau'f

sichtsbehörde entsprechend die�em Beschluß 

1. Entscheidungen über Anträge auf Erteilung der Konzession 

zu beschränken bder auszusetzen, 
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2. den Erwerb von Beteiligungen zu beschränken oder �� 

untersagen. 

(2) Di� Konzession von Versicherungsunternehmen, die 

Tochterunternehmen im Sinn des § 244 HGB in der jeweils geltenden 

Fassung vOn Unternehmen mit sitz außerhalb der Vertragsstaaten 

sind, gilt abweichend von § 4 Abs 1 zweiter Satz nur für das 

Gebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen union, solange eine 

Feststellung vorliegt, daß der sitzstaat des Mutterunternehmens 

Niederlassungen von Versicherungsunternehmen mit sitz in einem 

Vertragsstaat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union 

ist, mengenmäßig beschränkt oder diesen Versicherungsunt�rnehmen 

Bescbränkungen au ferlegt, die er nicht gegen Versicherul'lgsunter

nehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

anwendet." 

3. Nach dem § 6 wird folgender§ 6a samt Überschrift 

eingefügt: 

"V 0 r s c h r i f t e n fü r d 1e S c h w e i z 

·5 6a. (1) Auf Zweigniederlassungen von Versicherungsunter

nehmen mi t Sitzin derschw�izerischen Eidgenossenschaft �ind § 4 

. Abs � 6 Z 3 und § 5 Abs. ·1. Z 1 und· 4 nicht anzuwenden • 

(2) Vor Erteilung der Konzession an ein Versicherungsunter

nehmen mit Sitz in der sChweizerischen Eidgenossenschaft hat die 
. . . -. . 

Versicherungsaufsichtsbehörde den Geschäftsplan �it einer 

gutächtlichen Äußerung der S�hweizeri.schen Aufsichtsbehörde zur 

Stellungnahme zu übermitteln. Hat sich diese nidhtinnerhalb von 

drei Monaten nach Einlangen der Unterlagen geäußert, sO wird 

angenommen, daß sie gegen die Konzessionserteilung keinen Einwand 

hat. 

(3) Vor Widerruf der Konzession eines Versicherungsunter- . 

nehmens mit sitz in der Schweizerischen EidgenoS��rischaft ist die 

Schweizerische Aufsichtsbehörde zu hören. Ergreift die Versiche

rungsaufsichtsbehörde vor Einlangen einer stellungnahme dieser 

• 
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Beh6rde eine Maßnahme gemäß § i06 Abs. 2 Z 3 ,  so hat sie hl��6n 

die Schweizerische Aufsichtsbeh6rde unverzüglich Zu �er�tändigen. 
(4) Die §§ 118a und 118c sind mit Bezug auf Zweigni.derlas

sungen von Versicherungsunternehmen mit Sitz in de� Schweizeri

schen Eidgenossenschaft anzuwenden, wobei die Verständigung gemäß 

§ 118c Abs. 1 und 2 an die Schweizerische Aufsichtsbeh6rde zu 

richten ist. " 

4. Nach dem § Ba wird folgender § Bb samt Überschrift 

eingefügt: . 

"V 0 r s c h r i f t e n f ü r  die S c h  w e  'i z 

§ Sb. (1) § 8 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 Z 4  sind auf Versiche

rungsunternehmen mit sitz in der Schweizerischen Eidgenossen

schaft nicht anzuwenden. 

(2) Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft haben mit dem. Geschäftsplan auch eine Beschei

nigung der Schweizerischen Aufsichtsbeh6rde voizulegen 

1. darüber, daß das Unternehmen über die erforderlichen 

Eigenmittel sowie über die erforderlichen Mittel gemäß 

§ 8 Abs. 2 Z 4 und 5 verfügt, 

2. über die Art der tatsächlich gedeckten Risken, 

3 .  darüber, daß das Unternehmen eine zulässige Rechtsform 

angenommen hat, 

4. darüber, daß das Unternehmen außer der Vertragsversi

cherung nur solche Geschäfte betreibt, die mit dieser in 

unmittelbarem zusammenhang stehen. " 

5. An den § 10 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
" (5) Beantragt ein inländisches Versicherungsunternehmen die 

Erteilung der Konzession f ü r eine Zweigniederlassung in der 

Schweizerischen Eidgenossen�chaft, so hat die Versicherung�auf

sichtsbeh6rde zu dem von der SchweizerisChen Aufsichtsbehörde mit 

einer gutächtlichen Äußerung 6bermittelten Geschäftsplan inner-
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halb von drei Monaten Stellung zu nehmen, sofern sie gegen die 

Konzessionserteilung einen Einwand hat. Die Ablehnung de� Aus

stellung einer Bescheinigung entsprechend S·Sb Abs. 2 hat mit 

Bescheid zu erfolgen. Die S§ llSa bis l18c sind mit Bezug auf 

Zweigniederlassungen inländischer Versicherungsunternehmen in der 

Schweiz anzuwenden." 

6. An den § 13a wird folgfmder Abs. 7 angefügt: 

_q(7) Ist das übernehmende Unternehmen die inländische 

Zwe igniederlassung eines Unternehmens mit Sitz in der Schweizeri

schen Eidgenossenschaft, so ist der Nachweis, daß das Unternehmen 

gemäß Abs. 2 nach der Übertragung über die erforderlichen Eigen

mittel verfügt, durch eine Bescheinigung der Schweizerischen 

Aufsichtsbehörde zu erbringen. " 

7. An dEm § 13b wird folgender Abs. 5 angefügt: 

" (5) Bedarf die Zweigniederlassung eines inländischen Versi-

. cherungsunter
.

nehmens in der Schweizerischen Eidgenossenschaft für 

die Übernahme eines Bestandes einer Bescheinigung im Sinn des' 

S l3a Ahs. 7, so ist die Versicherungsaufsichtsbehorde zur Aus

stellung einer solchen Bescheinigung verpflichtet. Die Ablehnung 

der Ausstellung der Bescheinigung hat mit Bescheid zu erfolgen�" 

8. § 14 Abs. 2 entfällt. 

9. An den § 18 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

"(4) Die der Rückstellung für erfolgsabhängige Prämien

rückerstattung zugewiesenen Beträge dürfen nur für die Gewinnbe

teiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. Mit Genehmi� 
gung der versicherungsaufsi�htsbeh6rde dürfen jedoch noch nicht 
erklärte Beträge in Ausnahmefällen zGr Öeckung �on Ve�lusten ver
wendet werden, um im I�ter�sse der Versicherten einen Notstand 
abzuwenden. 

(5) Die Versicherungsunterneh�en haberi Unterl�gen über die 
" �. ' 

. 

für die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
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einschließlich der Rückst::.ellung für erfolgsabhängige Prämien

rückerstattung verwendeten Grundlagen und Methoden am Sitz des 

Unternehmens zur Einsichtnahme aufzulegen. Schriftliche Informa

tionen hierüber sind jedermann auf Verlangen gegen Ersatz der 

Kosten auszufolgen. " 

> 
10.·An den § 18dwird fo1.gender Abs. 4 angefügt: 
11.(4) §18 Abs. 4 und 5 ist auf die Krankenversicherung, die 

nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, anzuwenden." 

11. Nach dem § 18d wird folgender § 18e samt Überschrift 

eingefügt: 

"U n·f a l l  v e r  s i e  h e  r u n  g 

§ l8e. Soweit die Unfallversicherung nach Art der Lebens

versicherung betrieben wird (Unfallversicherung mit Prämienrück

gewähr) , sind die §§ 18 und l8b anzuwenden." 

12. § 20 Abs. 2 lautet: 

"(2) Je eine gesonderte Abteilung des Decküngsstocks, auf 

die die Bestimmungen über den Deckungsstock gesondert anzuwenden 

sind, ist einzurichten 

1. für Lebensversicherungsverträge in jeder Währung, . 

2. für die fondsgebundene Lebensversicherung mit Ausnahme 

der Prämienüberträge, der Rücksteliung für noch nicht 

abgewickelte Versicherungsfälle und der zusätzlichen 

versicherungstechnischen Rückstellungen für garantierte 

Mindestleistungen, 

3 .  für die Krankenversicherung, 
4. für die übrigen. Versicherungszweige, für die eine 

Deckungsrückstellung zu bilden ist." 

13. § 24 AbS. 1 erster und zweiter Satz lautet: 

28/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 5 von 18

www.parlament.gv.at



- 6 -

"Versicherungsunternehmen, die im Rahmen ihrer gemäß § 4 Abs. 1 

erteilten Konzession die Lebensversicherung oder jeweils die 

Krankenversicherung oder die Unfallversicherung nach Art der 

Lebensversicherung betreiben, haben einen verantwortlichen Aktuar 

und einen stellvertreter zu bestellen. Für di� Lebensversicherung 

einschl ießlich der Unfallversicherung und die Krankenversicherung 

können je ein verantwortlicher Aktuar und stellvertreter geson

dert bestellt werden. " 

14. § 24a Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Der verantwortliche Aktuar hat darauf zu achten, daß die Erstel

lung der Tarife und die Berechnung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen in der Lebensversicherung und 1n der nach Art der 

Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung und Unfallver

sicherung nach den dafür geltenden Vorschriften und ver

sicherungsmathematischen Grundlagen erfolgt. " 

15. § 73h samt Überschrift' lautet: 

"V 0 r s c h  � i f t e n, fU r d  e n E W R u n d d i e 

S c h w e i z 

§ 73h. (1) Zweigniederlassungen von Versicherungsunternehmen 

mit sitz in einem Vertrags staat oder in der Schweiz�rischen Eid-
. . 

genossen�chaft unterliegen keinem gesonderten Eigenm itteler-

fordernis. 

(2) Ist ,ein Versicherungsunternehmen, das eine Konzession im 

Inland besitzt, in anderen Ve�tragsstaaten durch eine Zweig

niederlassung oder im Dienstleistungsverkehr oder in der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft durch eine Zweigniederlassung 
tätig, so ist für die Genehmigung eines Antrages gemäß § 73 b 

Abs. 5 die Zustimmung der zuständigen Behörden dieser Vertrags
staaten oder der ,Schweizerischen Aufsichtsbehörde erforderlich. 11 

16. § 7 7  AbS. 8 lautet: 
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" (8) Für die gesonderte Abteilung des Deckungsstocks für die 

fondsgebundene Lebensversicherung gemäß 5 20 Abs. 2 Z 2 g ilt 

fo lgendes : 

1. Dia Bedeckung hat in Anteilen an koordiniert�n org�nismen 

für geme insame Anlagen in Wertpapi�ren 

(Kapital�nlagefonds) im sinn der Richtlini.85/61�/EWG 

(ABl.Nr. L375 vom 31. D�iember 1985. S. 3) zu erfblgen. 

2. Für Zwecke der vorübergehenden Veranlagung·dürfen bis zu 

10 vH des Deckungsstocks in Guthaben bei zum Bankgeschäft 

im Inland oder in einem anderen Vertragsstaat berech

tigten Kreditinstituten bestehen. 

3. 5 78 mit Ausnahme des Abs. 1Z 12, 5 79 und 5 79a Abs. 2 
sirtd nicht anzuwenden." 

17. § 78 Abs. 3 lautet: 

" (3) Werden Wertpapiere gemäß Abs. 1 Z 2 und 4 innerhalb 

eines Jahres nach Beginn ihrer Ausgabe erworben, so s ind sie zur 

Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen geeignet, 

wenn ihre Zulassung oder ihr Handel an einem anerkanriten Wert� 

papierrnarkt in den Ausgabebedingungeri vorgesehen war und inner

halb eines Jahres die. Zulassung erfolgt oder der Handel aufge

nommen wird. " 

18. 80 Abs. 1 Z 2 lautet: 

"2. Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, die nicht 

kleine Vere ine im Sinne des 5 62 sind, und kleinen 

Vere inen im Sinne des 5 62, die die voiaussetzungen des 

5 63 Abs. j erfüllen, gelten die Besti�mungen des HGB in 

der jeweils geltenden Fassung fÜr große Aktiengesell

schaften, soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes 

bestimmt; die 55 125 bis 127 Aktiengesetz 1965 inder 

jeweils geltende� Fassung sind unter Bedachtnahme auf 

5 81 Abs. 2 und 3 sinngemäß anzuwenden.1I 
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19. § 81a Abs. 2" erster Satz"lautet: 

"Unter der Bilanz von Versicherungsunternehmen, die die Lebens

versicherung oder jeweils die Krankenversicherung oder die 

Unfallversicherung nach Art der Lebensversicherung betreiben, hat 

der verantwortliche Aktuar zu bestätigen, daß die Deckungsrück

stellung und die Prämienüberträge nach den hiefür geltenden 

Vorschriften und versicherungsmathematischen Grundlagen berechnet 

sind." 

20. An §  86 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) Aba. 1 bi� 4 ist auf kleine Versicherungsvereine gemäß 

§ 62, die die Voraussetzungen des § 63 Abs. 3 erfüllen, nicht 

anzuwenden." 

21. Nach dem § 11Bg wird folgender § 118h samt Überschrift 

eingefügt: 

"M e 1 d un g e n  a n d i e  K 0 • m is s io n 

§ 118h. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat der Euro

päischen Kommissio��u melden 

1. die Erteilung,der Konzession an ein V�r�icherungsunter

nehmen, das Tochterunternehmen im sinn des § 244 HGB in 

der jeweils geltenden Fassung eines Unternehmens mit sitz 

außerhalb der Vertragsstaaten ist; hiebeiist der Aufbau 

des Konzerns darzustellen; 

2� den Erwerb einer Beteiligung an einem inländischen Versi� 
cherungsunternehmen, durch den dieses ein Tochterunter

nehmen im Sinn des § 244 HGB .in der jeweils geltenden 

Fassung eines Unterneh�ens mit Sitz außerhalb der 

Vertragsstaaten wird, 

3 .  allgemeine Schwierigkeiten, auf die inländische Versiche

rungsunternehmen stoßen, wenn sie in einem staat, der 

nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, eine 

Tochtergesellschaft gründen oder eine Zweigniederlassung 
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errichten wollen, oder die bei der Tätigkeit s'olcher 

Tochtergesellschaften oder Zweignied�rlassungen,auf� 

treten, 

4. auf Verlangen der Kommission. den Antrag eines Unter

nehmens ·auf Konzessionse�teilung, das To6hterunternehfuen 

im sinn des § 244 HGB in der jeweils geltenden Fassung 

eines Unternehmens mit sitz in einem staat ist, der nicht 

Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, 

5. auf Verlangen der Kommission die gemäß § lla Abs. l 

oder 3 angezeigte Absicht des Erwerbes einer "Beteiligung 

an einem Versicherungsunternehmen, durch den dieses ein 

Tochterunternehmen im Sinn des§ 244 HGB in der jeweils 

geltenden Fassung eines Unternehmens mit sitz in einem: 

staat wird, der nicht Mitgliedsstaat der Europäischen 

. Union ist, . 

6. Entscheidungen gemäß § 10a Abs. 3 und § 16 Abs. 3 und die 

dafür maßgebenden Umstände, 

7. Entscheidungen gemäß § 107 Abs. 4 und die dafür maßgeben

den Umstände. 

(2) Die Meldepflicht gemäB Z 4 und 5 best�ht nur, wenn über 

den betreffenden Staat, der nicht M itgliedstaat der Europäischen 

Union . ist, eine Feststellung gemäß Art. 29b Abs. 3 oder 4 der . 
Richtlinie 73/239/EWG oder 'Art. 3:2b Abs •. 3 oder 4 der Richtlinie 

79/267/EWG vorliegt. Sie besteht nicht mehr, sobald mit diesem 

Staat ein Abkommen über dem effektiven Marktzugang oder dir: 

Inländerbehandlung von Verslchenmgsunternehmen mit Sitz in den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union geschlossen �urde oder ein 

Beschluß im Sinn des § 4a Abs. 1 nicht mehr aufrecht ist." 

22. Nach dem § 119a wird folgender §119b eingefügt: 

"§ 119b. ( 1) § la Abs. 3, § 4a, § 6a, §8b,' § 10 Abs. 5, 

§ 13a Abs. 7, §13b Abs. 5, § 73h und § 118h in der Fassung des 

Bundesgesetzes �GBl.Nr . ... / 1994 treten gle iChzeitig mit dem 

Inkrafttreten des Vertrages über den Beitritt Öaierreichs zur 
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europäischen. Union in Kraft. Gleichzeitig tritt § 14 Abs. 2 außer 

Kraft. 

(2) � 81a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI.Nr . . . • /1994 ist erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die 

nach dem 3 1. De�ember 1993 beginnen. 

(3) § 80 Abs. 1 und § 86 Abs. 5 in der Fassung des Bundes

gesetzes BGBL Nr. . .. /1994 sind erstmals auf Geschäftsjahre anzu

. wenden, die nach dem 31. Dezember 1994 beginnen. 

(4) Verordnungen auf Grund der in Abs� 1 erster Satz, Abs. 2 

und 3 angeführten Bestimmungen dürfen bereits von dem der Kund

machung des Bundesgesetzes BGB1.Nr . . • . /1994 folgenden Tag an er

lassen werden. Sie dürfen im Fall der in Abs. 1 erster Satz ange

führten Bestimmungeh frühestens mit dem dort angeführten Zeit

punkt in Kraft treten, im Fall der in Abs. 2 angeführten Bestim

mun�en frühestens auf Geschäftsjahre, die n�ch dem 31. Dezember 

1993 beginnen, und im Fall des Abs. 3 frühestens aUf Geschäfts

jahre, die nach dem 31. Dezember 1994 beginnen, anzuwenden sein." 

23. Nach dem § 129a wird folgender § 129b eingefügt: 

u§ 12gb. (1) Versicherungsunternehmen mit sitz in der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft, die im Zeitpunkt des Inkraft

tretens des § 6a in der �assung des Bundesges�tzes 

BGBl.Nr . ... /1994 eine Konz�s�ion zum Betrieb der Vertrags�er� 

sicherung im Inland besitzen, haben der Versicherungsaufsichtsbe

hörde innerhalb von drei Monat�n ab diesem ZeitpUnkt eine Be-

. scheinigung der Schweizerischen AUfsichtsbehörde darüber vorzu

legen, daß das Unternehmen. über die erforderlichen Eigenmittel 

verfügt. 

(2) Verantwortliche Aktuare und deren Stellvertreter, die 

für die Lebensversicherung oder mangels solcher für die nach Art 

der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherung bestellt 

sind, gelten ab InkrafttreE�n des § 24 Ab •. 
'

1 in:der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBL Nr. � . . /1994 auch für die nach Art der 
Lebensversicherung betriebene Unfallversicherung bestellt. Versi

cherungsunternehmen, die erst auf Grund d ieser Bestimmung einen 
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verantwortlichen Aktuar und seinen stellvertreter bestellen 

müssen, haben dieser Verpflichtung inneihalb eines Monats ab 

diesem Zeitpunkt nachzukommen." 

In formeller Hinsicht wird vörge�chlagen, den gegenständlichen 

Antr�g unter Verz�cht auf eine Erste Lesung dem Finanzausschuß 

zuzuweisen. 
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E r I ä u t e r u n  g e n  

Allgemeines 

1. Das ,derzeit geltende EU-Versicherungsrecht ist nahezu 

vollständig Bestandteil des EWR-Abkommens, BGBl. Nr. 909/1993," 
geworden und durch die VAG-Novelle 1994, BGBl.Nr . '652, in 

österreichisches Recht umgesetzt worden. 

Folgende Regelungen des EU-Versicherungsrechts sind vorn EWR

Abkommen nicht er faßt und bedürfen daher der Umsetzung im Zuge 

des EU-Beitritts: 

Art. 29b der Ersten Richtlinie 373 L 0239 vom,24. Juli 1973 

(7 3/239/EWG) zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs

vorschriften betreffend die Aufnahme und Ausübung d�r Tätig

keit der Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensver

sicherung) ; 

Art. 32b der Ersten Richtlinie 379 L 0267 vom 5. März 1979 

(79/267/EWG) zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs

vorschriften über die Aufnahme und Ausübung der Direktver� , 

sicherung (Lebensversicherting) ; 

die Richtlinie 391 L 0371 vom ,20. Juni 1991 (91/371/EWG) , , 
über die Anwendung des Abkommens zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerisch�n Eidgenossen-

, , 
schaft betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme der 

Lebensversicherung. 

Der vorliegende Entwurf dient in erster Linie der'Erfüllung 

dieses'Umsetzungserfordernisses. Darüher ' hinaus wetden einige 

Änderungen und Ergänzungen vorgesehen, die sich seit der VAG

Novelle 1994 als notwendig oder zweckmäßig herausge�tellthaben. 

Auf die Erläuterungen zu den eiri, zelnen Bestimmungen d�s Entwurfs 

wird verwiesen. 
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2. Die Durchführung der Novelle bringt für sich allein keine 
zusätzliche Kostenbelastung für den Bund mit sich. 

3. Die Zuständigkeit des Bundes für die Gesetzgebung im 
Gegenstand gründet sich auf Artikel 10 Abs. 1 Z 1 1  B-VG. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Z 1 (§' la) : 
Diese Bestimmung regelt den sachlichen Geltungsbereich qer 

besonderen Vorschriften für die Schweiz im Sinn des Art. 2 des 
Abkommens 91/370/EWG zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-" 
schaft und der Schweizerischen Eidgenossen$chaft betreffend die 
Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung. 

Die Verpf lichtung zur Umsetzung dieses Abkommens gründet 
sich auf Art. 1 der Richtlinie 9 1/371/EWG. 

Hinsichtlich des Betriebes der Lebensversicherung gelten für 
die Schwe iz nach wie vor die regulären Vorschriften für Dritt
sta�ten. Im Geltungsbereich des Abkomm�ns besteht ifu Verhältnis 
zur Schweiz die Niederlassungsfreiheit auf der. Grundlage der 
Richtlinie 73(2 39/EWG. 

ZU Z 2 (§ 4a): 

Durch das EWR-Abkommen wurde Art,_ 29b der Richtlinie 
73/239/EWG in der Fassung des Art. 4 der Richtlinie 90/618/EWG 

und Art. 32b d�r Richtlinie 79/267/EWG in der Fassung des Art. 9 

der Richtlinie 90/619/EWG nicht übernommen, sondern durch eine 
selbständige Regelung ersetzt. Diesem Umstand trägt der geltende 

. § '  4a Rechnung. 
Ab dem EU-Beitritt gelten die angeführten Bestimmungen auch 

für Österreich. DUrch die Neufassung des Abs. 1 wird Art. 29b 
Abs. 4, zweiter und ' dritter l)nter�bsatz der Ric::htlinie 73/239/EWG 

. '  
urid Art. 3zb Abs. 4 zweiter und dritter Unterabsatz der Richt� 
linie 79/267/EWG umgesetzt. 
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Der neue Abs. 2 enthält jene Regelung, die EU-Mitglied
staaten nach dem EWR-Abkommen für den Fall vorzusehen haben, daß 
andere EWR-Vertragsstaaten von Drit.tstaaten diskriminiert werden . 

. '. 
Zu Z 3' es 6a): 

Abs. 1 enthält für Schweize� Versicherungsunternehmen die 
gleiche Vorschrift, wie sie in § 7 Abs. 1 erster Satz in der 
Fassung der VAG-Novelle 199 2, BGBl. Nr� 769, für Versicherungs
unternehmen mit sitz in vertragssta��eri vdrgesehen war. 

Abs. 2 entspricht Art. 13. 2 des Abkommens. 91/370/EWG, Abs. 3 
Art. 28. 1 des Abkommens (siehe auch § 118b Abs . 1 und 4 in der 
Fassung der VAG-Novelle 199 2). 

Abs. 4 trägt den Art. 30 bis 32 sowie Art� 18. 2 und Art. 23 
des Abkommens Rechnung. 

Zu Z 4 (S 8b): 
Abs. 1 enthält für Schweizer Versicherungsunternehmen die 

gleiche Vorschrift, wie sie in § 8b Abs. 1 in der Fassung der 
VAG-Novelle 199 2  für Versicherungsunternehmen mit. sitz in Ver
tragsstaaten vorgesehen war. 

Abs. 2 entspricht Art. 10. 1 lit. bdes Abkommens 91/370/EWG. 
Das Abkommen weitet den Inhalt der B�scheiriigung der zuständigen 
AUfsichtsbehörde gegenüber den Richtlinien aus� 

Zu Z 5 es 10) : 

Diese Ergänzung enthält. die mit der Zulassung Schweizeri
scher Versicherungsunternehrnenko�respondierende Regelung für die 
Errichtung von Zweigniederlassung�n österreichischer Versiche� 
rungsunternehmen in der Schweiz' (siehe § 6a Abs. 2 bis 4 und§ ab 

Abs. 2). Durch die Anwendun� des § 118b wird Art. 29 des Abkorn� 

mens 91/370/EWG Rechnung getragen. 

Zu Z 6 und 7 (S§ 13a und 13b) :. 

Diese Regelung entspricht Art �. 24. 1 des Abkommens 
91/370/EWG. 
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Zu Z 8 (§14Abs. 2): 
Der Wegfall dieser Bestimmung ergibt sich aus dem Wegfall 

des geltenden § 4a Abs. 1. 

Zu Z 9 und 10 (S§ 18 und 18d) 
Di� Verwendung der Rückstellung für erfolgsabhängige 

Prämi�rirückerstattung war bisher in d�n Versicherungsb.dingun�en 

geregelt, die ab Inkrafttreten der VAG-Novelle 1994 nicht mehr 
der aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedürfen. Daher ist nunmehr 
eine gesetzliche Regelung erforderlich, wenn gewährleistet werden 
soll, daß die Rückstellung einerseits als Eigenmittelbestandteil 
ane�kannt wird (siehe Art. 18 zweiter Absatz Z 2 det Richtlinie 
79/2 67/EWG und § 73b Abs. 3 VAG) und andererseits steuerbe� 
günstigt gebildet werden kann (siehe § 17 Abs. 2 KStG). 

Durch § 18 Abs. 5 wird dem Art. 17 Abs. 2 der Richtlinie 
92/9 6/EWG Rechnung getragen. Im Hinblick auf die gleichartige 
Offenlegungspflicht gemäß § 84 Abs. 1 und 2 ist ungeachtet der 
Verordnungsermächtigung gemäß § 85 Abs. 1 eine gesetzliche 
Reg�lung aus systematischen Gründen angebracht. 

Zu Z .11, 13, 14 und 19 (§§ 18e, 24 Abs. 1r 24a Abs. 1 und 81a 
Abs .. 2) : 

Die Unfallversicherung mit Piämienrückgewähr wurde bisher 
wegen ihrer gering�n Bedeutung

'
hicht in den Anwendungsbereich des 

§ 18 einbezogen. Eine Anwendung· des neuen §18 Abs,. 4. ist jedoch 
Unerläßlich, weil es für ein.e unterschiedliche Behandlung der 
Rückstellung für erfolgsabhängige prämienrückerstattung keinen 
sachlichen Grund gibt. Unter diesen Umständen ist es konsequent, 
auch die übrigen Regelungen für die Lebensversicherung anzu
wenden. Dies gilt auch für die Bestimmungen über den verantwort
lichen Aktuar. 

Zu Z 12 �nd 16 (§ 20 Abs. 2 und§77 Abs. 8) : 
Es gehört zum Wesen der fondsgebundenen Leberisversicherung, 

daß die Versicherungsleistung zwar grundsätzlich in Anteils-
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rechten an Verm6genswerten besteht, daneben aber eine betragliehe 
Mindestleistung vereinbart.wird, die dem Versicherten unabhängig 
vom Wert der Anteilsrechte zusteht. Diese Mindestleistung kann, 
muß aber nicht so unbedeutend sein, daß die Verm6genswerte, an 
denen die Anteilsrechte der Versicherten bestehen, dafür eihe 
ausreichende Deckung bieten. Ist dies nicht der Fall, so ist d{e 
Bildung zusätzlicher versicherungstechnischer Rückstellungen für 
diese Mindestleistungen erforderlich. Davon geht auch Art. 23 
Abs. 4 der Richtlinie 92/9�/EWG aus. 

Sieht das Gesetz (wie im geltenden § 77 Abs. a) für diesen 
Fall n ichts vor, so muß davon ausgegangen werden, daß die Verein
barung einer Mindestleistung, die in den Vermögenswerten� �n 
denen die Anteilsrechte der Versicherten bestehen, nicht mehr 
gedeckt ist, unzulässig wäre. Dies schränkt die Gestaltungs
möglichkeiten der Versicherungsuntern�hmen unangemessen ein. S 77 
Abs. 8 soll daher entsprechend geändert werden. 

Für die Bedeckung der zusätzlichen versicherungstechnischen 
Rückstellungen für vereinbarte Mindestleistungen sollen die 
normalen Deckungsstockvorschriften gelten. Gleiches g ilt für die 
Prämienüberträge und die Rücksteliung für noch nicht abgewickelte 
Versicherungsfälle. Diese versicherungstechnischem Rückstellungen 
sollen daher von der Verpfl ichtung z�t

'
Bildun9 eines gesonderten 

Deckungsstocks in §20 Abs. 2" Z 2 .ausgenomm�n weiden. Die Werte 
zu ihrer Bedeckung geh6reri zum allgemeinen Deckungsstock für die 
Lebensversicherung. 

Innerhalb des gesonderten Deckungsstocks gemäß §20 Abs. 2 
Z 2 soll das Gebot der Währung�kongruenz nicht zur Anwendung 
kommen, weil der Zweck der Währungskongruenz die Ausschaltung des 
(hier nicht vorliegenden) Währungsrisikos ist. 

Zu Z 15(§ 73h): 
Die Einbeziehung der Schweiz in diese Regelung ist eine 

Folge der Niederlassungsfreiheit nach dem Abkommen 91/370/EWG. 
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Zu Z 17 es 78 Abs. 3): 

Die Änderung dient der Berichtigung eines redaktionellen 

Versehens. 

Zu Z18 und 20 (S 80 Abs. 1 undS 86): 

Gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 91/674/EWG�ind 

kleine Versiciherungsvereine aus dem Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie nur ausgenommen, wenn sie die Bedingungen des Art. 3 

der Richtlinie 73/239/EWG erfüllen. Dies bedeutet, daß auf kleine 

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die die Voraussetzungen 

des § 63 Abs. 3 erfüllen, die für große Versicherungsvereine 

geltenden Rechnungslegungsvorschriften anzuwenden sind. 

Zu Z 21 es 118h): 

Die Meldepflichten an die Europäische Kommission, die ein

zelne Versicherungsunternehmen betreffen, sollen gesetzlich ge

regelt werden, um datenschutzrechtliche Bedenken auszuschließen. 

Diese Meldepflichten haben ihre Grundlage in folgenden Richt

linienbestimmungen: 

Z 1 und 2: 

Art. 29a der Richtlinie 73/239/EWG in der Fassung des Art. 4 

der Richtlinie 92/49/EWG und Art. 32a der Richtlinie 

79/267/EWGin der Fassung des Art. 9 der Richtlinie 

92j96/EWG 

Z 3: 

Art. 29b Ab�. 1 der Richtlinie 73/239/EWG in der Fassung des 

Art. 4 der Richtlinie 92/49/EWG und Art : 32bAbs. 1 der 

Richtlinie 79/267/EWG in der Fassung des Art. 9 der Richt

linie 92/96/EWG 

Z 4 und 5: 

Art. 29b Abs. 5 der Richtlinie 73/239jEWG in der Fassung des 

Art. 4 der Richtlinie 92j49/EWG und Art. 32b Abs . . 5 der 

·Richtlinie 79/267/EWG in der Fassung des Art. 9 der 

Richtlinie 92/96/EWG 

28/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 17 von 18

www.parlament.gv.at



• 

7 

Z 6 und 7: 
jeweiliger Art. 40 Abs. 10 der Richtlinien 92/49/EWG und 

92/96/EWG 

Zu Z 22 und 23 es 119a und S 129b): 

Diese Vorschriften enthalten die erforderlichen Schluß- und 

Übergangsbestimmungen. 
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